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KURZINFORMATION FÜR IHRE  
EHESCHLIESSUNG/EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT 

Für die Vorbereitung einer Eheschließung ist es erforderlich, eine Ermittlung der Ehefähigkeit/ 
Begründung einer eingetragenen Partnerschaft („Aufgebot“) bei einem Standesamt Ihrer Wahl 
in Österreich durchzuführen (frühestens 6 Monate und bitte spätestens 3 Monate vor dem 
Trauungstermin). Das Standesamt benötigt ALLE Dokumente im ORIGINAL. 

Folgende Dokumente müssen vorgelegt werden: 

1. Amtlicher Lichtbildausweis (gültiger Reisepass oder gültiger Personalausweis) 

2. Geburtsurkunden (falls die Geburt im Ausland stattfand, zusätzlich eine Abschrift aus 
dem Geburtenbuch) 

3. Staatsbürgerschaftsnachweise 

4. Taufscheine (Name und Geburtsdaten der Eltern des Brautpaares) 

5. Eventuell urkundlicher Nachweis akademischer Grade  

6. Falls Sie bereits verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft waren, die Heiratsurkunden 
der letzten Ehen bzw. Partnerschaftsurkunden der letzten eingetragenen Partnerschaft 
sowie den Nachweis über deren Auflösung oder Nichtigkeitserklärung (Sterbeurkunde, 
gerichtlicher Scheidungsbeschluss/-urteil mit Rechtskraftvermerk). 

7. Falls Sie gemeinsame Kinder haben, die Geburtsurkunden, die Staatsbürgerschaftsnachweise 
(falls vorhandenen), die Vaterschaftsanerkenntnisse – falls der Vater in der Geburtsurkunde 
nicht eingetragen ist und den Nachweis des Wohnsitzes der Kinder.  

8. Wenn sie noch nicht ehefähig sind (zw. 16 und 18 Jahren), müssen Sie zusätzlich eine 
gerichtliche Ehefähigkeitserklärung und die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters/der 
Erziehungsberechtigten vorlegen. 

Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 

9. Ausländische Staatsangehörige müssen zusätzlich eine Abschrift aus dem Geburtenbuch 
(nicht älter als 6 Monate), eine Bestätigung ihrer Ehefähigkeit (Ehefähigkeitszeugnis, Affidavit 
bzw. Ledigkeitsbescheinigung) nicht älter als 6 Monate vorlegen.  
Alle fremdsprachigen Dokumente müssen von einem allgemein beeideten gerichtlichen 
Dolmetscher oder Übersetzer (www.dolmetscher.at) übersetzt werden und eventuell mit 
einer diplomatischen Beglaubigung (Überbeglaubigung) oder einer Apostille versehen sein.  
Bitte sprechen Sie in jedem Fall mit dem/der zuständigen Standesbeamt*in oder der 
ausländischen Vertretungsbehörde (Botschaft, Konsulat). 

 

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung! 


